
BESPRECHUNGEN

eın mit den Dıngen nıcht vertirauter Leser sıch darüber täuscht, WwIıe hart sowohl
wissenschaftlich als auch politısch umstrıtten die tür die Kırche zweıtellos aufßer-
ordentlich günstiıge Lage 1ın der 1St un: w ıe leidenschaftlich sı1e von manchen
Seiten her bekämpft WIr: Nıcht 1Ur in der politischen, sondern auch 1ın der WwIissen-
schaftlichen Offentlichkeit weht eın rauherer Wıind als 1mM Essener Tagungsraum.

Mıt dem Gespräch beginnen die spezifischen Themen. An Erstier Stelle eteht das
Thema „Religionsunterricht 1n Öftentlichen Schulen“; dabeı WIr'! nıcht 1Ur dıe 1n der
BRD nach Art bestehende Rechtslage untersucht, sondern auch die sehr VOCOI-

schiedenartige Lage in den Schweizer antonen. Zweı religionspädagogische Referate,
Wegenast VvVon evangelıscher, Schladoth VO  3 katholischer Seıte, geben einen

gu  9 allerdings auch sehr stımmenden Einblick 1n die Lage des Religions-
unterrichts nıcht NUur den öftentlichen Schulen, sondern ganz allgemein. Friesen-
hahn, „Religionsunterricht un: Vertfassung“, bietet in unübertreftlicher Gründlıich-
keit und Klarheit alles Wiıssenswerte Aaus dem Staatskirchenrecht der BR  O Fesselnd
1St der Einblick, den Fuchs Basel) den Leser TU  3 Aßt 1n die unvorstellbar unt-
scheckige Regelung des Verhältnisses VO  3 Staat Uun: Kırche oder richtiger Kirchen in
den verschiedenen Kantonen der WEe17Z.

Nachdem bereıts 1n früheren, insbesondere 1M Gespräch das Thema Kırchen-
sieuer ıne Rolle gespielt hatte, macht das Gespräch die Fınanzıerung der Kirche

seiınem Gegenstand. Kewenig behandelt das deutsche System der Kıiırchen-
STEUETFK, Klecatsky das Öösterreichische Kırchenbeitragssystem, Metz ıldert
das 1n Frankreiıich bestehende Trennungssystem un! WwWI1e ıhm die reine Freıi-
willigkeit funktioniert bzw. vVersagt. Kewenıig, der bel seinen Hörern den bestehen-
den Zustand als bekannt VOTrausset: kann, ste1gt tief 1n interessante Grundsatz-
fra hinab; Klecatsky berichtet, sehr 1Ns Einzelne un Technische gehend, über das

sterreich geltende Staatskirchenrecht und das echt der Kırchenbeiträge; das
Glanzstück dieser Tagung 1st bestimmt das Reterat VO:  3 Metz, das wiırkliıch 1n das
Verständnis der französis  en Trennungsgesetzgebung VO  3 1905 und die durch s1e
herbeigeführte Lage der französischen Kirche nıcht allein ıhre finanzielle Not-
lage eintführt. Was abgedruckt vorliegt, 1sSt Übersetzung, die 1mM allgemeinen recht
Zut ausgefallen ISt. An einıgen Stellen wünschte 1119  - ber den tranzösischen Orıg1-
naltext VOLr sıch haben Di1e Übersetzung braucht mehrmals das Eıgenschaftswort
„laizistisch“ (113; 114, 112 jedoch als Hauptwort „Laırzıtät“ (121, 126, 142);
letzteres gibt offenbar das tranz. ‚Jaicıite‘ wıeder; be1 „laızıstisch“ zweıtelt INnan, ob
der französısche Autor seınen Staat als ‚republique laicıste‘ der ‚republique aicale‘
bezeichnet. müuüsant 1st die gleich zweımal begegnende ede VO den „bischöf-
lichen menses“” (108 und 149); steht bestimmt nıcht 1mM tranzösıschen Original!
Für kommende „Essener Gespräche“ 1St vorgesehen, die Verhältnisse weıterer Läan-
der, darunter USA, 1n die Untersuchung einzubeziehen.

v. Nell-Breuning,
Fısch C Erwın Trennung v“Oo  S S taat und Kıiırche Dıe Gefährdung der Relıgions-

freiheit 1n der Bundesrepublik z LCU bearbeitete Aufl 80 (363 > Franktfurt (M.)/
Berlin 1971, Metzner Verlag. Ln W
„Irennung VO: Staat un Kırche“ 1St 1n csehr verschiedener Weiıse möglıch; das

Thema Afßt sıch 1n geradezu SC ensätzlicher Rıchtung behandeln. In dem Untertitel
„Dıie Gefährdung der Religionsf;reiheit 1n der Bundesrepublik“ g1ibt der ert. CI -

kennen, VO:  - welcher Seıte her seın Thema angeht. Man wiıird ihm bescheinigen
mussen, daß sich redlich Objektivität bemüht und ausgehend von seinen
Prämissen, VO:  $ seinem Verständnis der beiden Größen Staat un Kırche und
seiner Interpretation des Bonner Grundgesetzes ganz weniıge tellen IM-
INnenNn miıt strıngenter Juristischer Logik operıert. Man muß sıch mıiıt ıhm daher
notwendiıg über diese Grundlagen auseinandersetzen. Obwohl sehr daraut achtet,
VO  3 Relıgion un Kırche NUr 1n res ektvollem Ton sprechen un! ıhm 1Ur Sanz
selten eine abschätzige, wegwerfen klingende Außerung entschlüpft, 1St für ıh:
Religion und ähnlich ergeht bei ihm auch den a-relig1ösen Weltanschauungen
ım Grunde er objektiven Realität bar; relig1öse „Wahrheit“ 1St, Was die einzelne
Relıgion als „wahr“ lehrt der die Anhänger dieser Religion tür „wahr“ CeN;
mit dem, wWwWas wirklich ıst, hat sıe nıchts Cun; mit wissenschaftlicher Wahrheit hat
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Sıe NUur den Namen, ber nıchts gemeın; 1Ur wissenschaftliche Wahrheiten haben
Reales ZU Gegenstand un: vermögen sıch als wahr, Aussagen

erweısen, dıe eiınen Sachverhalt zutreftend ZU Ausdruck bringen. Diese Auffassung
VO  —3 Religion hat schlüssıg ZULFr Folge, nıcht 1900808 da{fß unbegrenzt viele Religionen und
a-religıöse Weltanschauung nebeneinander Raum haben, sondern auch da der
Staat miıt ıhnen nıchts schaften hat, daß strenggenOomMMen Beziehungen 1Ns-
besondere rechtlicher Art zwıschen Staat und Religionsgesellschaften („Kiırchen“)
der a-religiösen Weltanschauungsgemeinschaften ıcht z1bt und nıcht geben kann. In
diesem 1nn versteht denn auch das Grundgesetz der BR  ®

Natürlich ergibt sıch da die Schwierigkeit, da{fß das Bonner Grundgesetz 5991 bewufß-
ten Gegensatz ZUur Weıimarer Reichsverfassung, die den Versuch ntie  men hatte,
weltanschaulich völlig neutral der indıifterent se1n, sich vorgegebenen Werten
bekennt un ın seiner Präambel sıch aut das Bewufitsein der Verantwortung VvVor
Gott beruft, in dem geschaften worden sel. Um diese Schwierigkeit beheben,
sıeht sıch genötigt, den Wertentscheidungen des BG'  O weltanschaulichen Rang ab-
zusprechen. Wollte damıt ur N, diese Wertentscheidungen sej1en nıcht Sonder-
ZuLt einer einzelnen relig1ösen der a-relig1ösen Weltanschauung, sel1en vielmehr eıiner
Mehrzahl, Ja Vielzahl VO':  3 Weltanschauungen gemeıinsam, (  ware dem zuzustiım-
INCN , dem 1st 1n der 'Tat S ber das LUuL dem weltanschaulichen Rang dieser Wert-
entscheidungen keinen Abtrag. Wenn daher Art „dıe Freiheit des Glaubens,
des Gewissens un: dıe Freiheit des relig1ösen un weltanschaulichen Bekenntnisses“
als unverletzlich bezeichnet, bedeutet das nıcht, für den Staat seıien diese Dınge

belanglos un VOT allem harmlos, ungefährlich, daß s1e sich selbst
überlassen könne, sıch s1ie überhaupt ıcht kümmern brauche Im Gegenteil,
durch Art. bringt der Staat den Respekt ZU Ausdruck, den den relıg1ösen und
weltanschaulichen Überzeugungen erwelst un: den auch auf die Sozialgebilde
erstreckt, in denen Ss1e sich verkörpern, auf die Kirchen un: anderen reliıgiösen
un a-religiösen Vergesellschaftungen. Von 1er AUS ergibt sich eın völlig anderes
ıld der Vorstellungen, VO denen das 1n bezug auf das Verhältnis VO'  3 Staat
un: Kırche ausgeht. Das versteht die Kirchen uUuSW. anders, als 6S CUut, und
versteht folgerecht auch das Verhältnis des Staates iıhnen anders als Für
sınd Staat un Kırche Wel Dınge, die nıcht 1Ur wWwe1 verschiedenen Ebenen aNnsSC-
hören, sondern auch schlechterdings nıchts miteinander tun haben, zwiıischen denen
S1 1m Grunde SCHOMMCN, überhaupt keine Beziehungen herstellen der auch Nnur
denken lassen, 7zwischen denen NUr die deutlichste Trennung 1im Sınne völliger
Beziehungslosigkeit sachgerecht 1sSt. Der Wert des Fischerschen Buches liegt darın,
da{fß 65 diese Auffassung mMi1t Folgerichtigkeit bis die renzen des Mög-
lichen durchführt; zeıgt, wohin diese Auffassung führt, wenn INa  3 s1e ernstha:
un ehrlich nde denkt; dafür kann INan ıhm NUur dankbar se1in.

Folgerichtig seiner Grundposition versteht die 1M BG  ® enthaltenen Aus-
ber religiöse der kirchliche Angelegenheiten, insbesondere Art B Abs

un (Religionsunterricht 1n den Schulen) und Art 140 (Fortgeltung der Kırchen-
artikel der WeimR V), als systemwidrige un deswegen SITCNS restriktiv auszulegende
Ausnahmen; alles, W as sıch unangreifbar darauf stutzen läßt, 1St für iıhn rund-
WB grundgesetzwidrig. Wenn Art. 137 Abs. un WeimR V VO:  3 Kirchen als
Körperschaften des öftentlichen Rechts spricht, 1St das tür ıh eine inhaltsleere
Bezeichnung, SOZUSAgCN 198088 eın ihnen aufgeklebtes Etikett, das Sie als berechtigt AaUuS-
welst, Kirchensteuern erheben. Reın begrifflich kann INa  j konstruijeren, w1e
0s LUT; INa  — mu{l dann allerdings unterstellen, dafß diese „systemwidrigen Aus-
nahmen“ hne jeden Grund sinnlos 1mM stehen W as den Schluß nahelegen würde,
daß s1e besten bald WI1ıe möglich daraus VeTIS wänden) eht 9008  - dagegen VO
der plausibleren Annahme AauUs, da{ß sowohl die Bestimmungen ber den Religions-
unterricht in den Schulen als auch dıe Kirchenartikel der WeimR V nıcht durch S1INN-
losen Zuftfall ın das hineingeraten sınd, daß dessen Väter vielmehr, als sı1e s1€e
hineinsetzten, sıch dabei gedacht haben, unterstellt Man, daß selbst nach einem
Zusammenbruch ohnegleichen w 1e demjenigen nach der Naziherrschaft un dem

Weltkrie die Gesetzgebung nıcht VO absoluten Nullpunkt ausgehen kann,
sondern 1e geschichtlıche Entwicklung anknüpfen un!: den tatsächlichen Gegeben-
heiten Rechnung tragen muß, ann wiırd iINan die Bezugnahmen des auf Religion
und Kırchen nıcht als sinnlose systemwidrige Zutälligkeiten ansehen, sondern als
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wohlbedachte und gewollte Wahrung dessen, w as erhaltungswürdiıg erschien. Nach
dem Zusammenbruch die Kırchen tür den mühsam sich wıeder aufrichtenden
S5taat ıcht in einer anderen Weltr Existierendes und für iıhn Belangloses, SOMN-

ern eine VO  3 den weniıgen Stützen, denen sıch aufrichten konnte. In dıiesem
Sınne suchte der wiıeder 1Ns Daseın tretende Staat eın „partnerschaftliches Verhältnis“

den Kirchen, un! diese ungeachtet der völligen Wesensverschiedenheıit
„wiıschen ihnen un: dem Staat wertvolle „Partner“ für ıhn Ob der Ausdruck
„Offentlichkeitsauftrag der irche(n)“ glücklich gepragt 1St, darüber kann MNan

streıten. Auch die Grenze zwischen „öffentlich“ und „Öffentlich-rechtlich“ kann INa  -

verschieden zıiehen. ber möchte dem Staat noch ımmer jene nach christlichem Ver-
ständnıs U: CGott zukommende Oberherrlichkeit zuschreiben, die der Nationalstaat
der euzeılt sich angemaßt hatte, die 1im Zeitalter der ber tomwaften verfügenden

erma$s-. DaißSupermächte jedoch N1Ur noch eın mitleidiges Lächeln abzunötige seiınem souveranenStaat auch se1n Verhältnis den Kırchen ıcht einfach
Belieben gestalten kann, sondern dabei auch die Realitäten beachten hat,
daß die Kirchen un!: iıhnen ıcht zuletzt die VO genannten „Grofßß-
kırchen“ solche Realitäten sind, dem tragt keıine Rechnung. Nichtsdestoweniger
ist iıcht NUur berechtigt, sondern durchaus nützlich, daß dıe Vielzahl tatsäch-

und Kirche, Ww1e€e s1e 1n der BRD bestehen, auf ıhrelicher Beziehungen 7zwischen Staat
Vereinbarkeit miıt dem untfersucht. Es zibt da einıge schwache Punkte. hatten
beispielsweıse die landsrechtlichen Bestimmungen betr. dıe Kirchensteuer die miıt
Art. vereinbarten renzen ın einer Reihe von Punkten überschritten; in mehreren
diesbezüglichen Verfahren VvVor dem Bundesverfassungsger1cht hat obgesiegt. Das
sollte 1119  - ıhm ıcht verübeln; beklagen 1St vielmehr, dafß I1a  3 weıt hat
kommen lassen, AaNSTatt fragwürdig der richtiger gEeSaAST unhaltbar gewordene
Posıtionen A2Uus$s treıen Stücken raumen. kennt, wenn auch 1Ur AusSs Zzweıter
Hand, die richtungweisende Erklärung des Vatikanischen Konzils (PastKonst
Z} 7 9 Abs. 9 ıhre Befolgung hätte dem BVertG Mühe un! Zeıt ErSparTt, der
Kirche hre SCINA 5

Eıne der schwıer1gsten und zugleich anstößigsten Fragen, auf die 1n seinem
„Austritt“ Aaus der Kiırche Es ziDtBuch eingehen muÄßß, 1St diejenıge die Aazu angetan sınd, den EindruckErklärungen VO  j katholisch-kirchlicher Seıte,

erwecken, die katholische Kirche verstoße das heute allgemeın anerkannte
Freiheitsrecht, Vereinigungen beizutreten, ber auch, wenn INa  3 1n eıner Vereinigung
siıch ıcht (mehr) wohl fühlt, ercmH Überzeugungen ıcht (mehr) teilt der deren
Ziele ıcht (mehr) unterstützen w 1I, Aus iıhr auszuscheiden vgl Allgemeıne Men-
schenrechtsdeklaratıon Art. 2 9 Zı 2), wıe beispielsweise 1ın 39 BGB ZU) Aus-
druck kommt: ber eine yeWw1sse Zeıt hınaus (hiıer Jahre) bann der Verein keın
Mitglıed sıch binden Wen feststellt, INa  ' se1 sıch »” 1Im Kreise katholischer
Kirchenrechtler ber Möglichkeıit und Bedeutung des Kirchenaustritts nıcht 1m
klaren“ trıflt das leider Wenn allerdings meınt, meiıne Ausführungen
AazZzu in der Auseinandersetzung mıit Barıon (Dıe öffentliche Verwaltung 1970,

ruchstreı“ tragt NUur durch eın fundamentales
Mißverständnıiıs den Wı
148 se1en „nıcht widers

erspruch hineın (der Ausdruck „relig1ös verstandene
Religionsgesellschaft“ den zıtlert und der dazu beigetragen haben
kann, ihn irrezuführen, 1St bei mM1r eın itat aus Barıon un: ezieht sich ein-
deutıg aut die hierarchisch organısıerte atholische Kirche im Geltungsbereich
des BGG, das ıhr den Charakter eın Körperschaft des öffentlichen Rechts“
eilegt Wenn ich schreibe, ” katholischer Auffassung werde jeder Getaufte
üunwiderruflich 1n die Kirche eINSCHliedert“, schıe Fıscher offenbar
Glaubens die Parenthese ein: „damıt 1St dıe römisch-katholische Kirche gemeıint“”

In der Tat meınen einıge Kırchenrechtler un: stutzen sich dabei aut G1E
Can 8 insotern 1st E.s Fehldeutung melner Aussage entschuldbar, bleibt ber eın
totales Mißverständnıis. Schon Can. 1099, } A kennt den Unterschied zwiıischen
Taufe An Ecclesia catholica‘ un Tautfe überhaupt der Taute außerhalb der rom.-
kath Kirche und knüpft bestimmte Rechtsfolgen ausdrückli NuUT dıe EerSt'! ın

halte michder Tat macht NUur sLe den Getauften ZU „Katholiken“.
kanischen Konzıils un entnehme iıhr die klareKirchenkonstitution des Vatı

Unterscheidung 7zwischen der alle Getauften umfassenden Kirche Jesu Christı, der
auch Nicht-Katholiken gehören, und der als Sozialgebilde (‚compago soc1ialis‘) 1m
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Raum der menschlichen Gesellschaft stehenden „Gemeinschaft der Gläubigen
dem römiıschen Papst“. Gewiß versteht dıe römıiısche Pa STL- und Welt-Kirche sıch als
dıe wahre Kırche Jesu Christi; sıe ıdentifizıiert sıch mIit ı I; ber diese Identifizierung
1St keine adäquate, sondern ein ınadäquate, na sıe schließt nıcht A2UuSs un nach
dem Vatıikan. Konzı mu{ INnan Sagen: si1e anerkennt ausdrücklich daß der
Kreıs derer, die durch die Taufe unwiderruflich 1n dıe Kirche Jesu Christi einge-oliedert sınd und ıhr angehören, weıt ber den Kreıs ihrer eıgenen Mitglieder, der
„katholischen Christen“, hinausreicht. Eın iıcht n Ecclesia (sc. Romana)' getaufterChrist, der als solcher ıcht „Katholik“ 1St, kann durch Eintritt ın dıe katholische
Kırche deren Miıtgliedschaft erwerben;: e1ın 1n iıhr Getaufter oder nach der Taufe
ıhr Übergetretener kann diese Mitgliedschaft verlieren, beispielsweise durch den
Abtall VOo Glauben. Leider verfügen WIr d noch ber keine allgemein AaNSCNOM-
INeNe un: SIrCNg durchgehaltene Terminologie; infolgedessen 1St schwierig, sıch
unzweıdeutig auszudrücken; manche Unklarheit hat darın ıhren Grund Für
jemand, der ausschlie{lich 1n rechtlichen Kategorien denken gewohnt ist, mMagdie durch die Taufte herbeigeführte unwiderrufliche Eingliederung 1n die Kirche JesuChristi un dıe unautlösliche Bındung S1ie eın untaißbares Nıchts se1ın; tür den
gyläubigen Menschen, für den relig1öse Bındungen ıne Realıtät sind un: schwerer
wıegen als rein rechtliche, soz1ıale der politische Bındungen, 1St S1e sehr
Gewichtiges. Für denjenigen, der dıesen Glauben hat (und ihn haben keineswegs NUur
katholische Christen), für den 1St klar, da{f VO:  ; „Austritt“ Aaus der Kırche NUur 1n dem
1nnn die ede sein kann, der den Jurıisten, den Soziologen und den Politiker allein
ınteressiert, nämlich Austrıtt A4uUus der Religionsgesellschafl, dıe das weltliche echt
nıcht anders versteht un verstehen kann enn als Personenvereinigung un: auf die

daher auch die Rechtsbegriffe un die Rechtsprinzipien anwenden mußß, die
sıch für Personenvereinigungen erarbeitet hat Auch dem a-religıösen Menschen Ver-
ständlich könnte INa  a} vielleicht tormulieren: diıe religiöse Dımension der Kirche
der die Kirche 1n ihrer relig1ösen Dımensi:on 1St für den Staat überhaupt oder
jedenfalls für den Staat des BGG schlechterdings nıcht taßbar; der Staat kennt ANUur
die rechtliche Dımension der Kirche oder die Kirche 1n ıhrer rechtlichen Dımension;

verstanden, 1St dıe Kirche eine Personenvereinigung mi1ıt en Merkmalen einer
solchen, deren eigentümliches Wesen der Staat miıt seinen begrifflichen Kategorienallerdings nıcht 1ın den rıft bekommt. Wenn nach allgemeinen Rechtsprinzipiender Austritt ZUS einer Personenvereinigung möglıch 1St, dann 1St eben deswegenauch 4us der Personenvereinigung (Religionsgesellschaft) „Kirche“ möglıch. Na!: dem
Selbstverständnis der katholischen Kırche kann c5s War für eiınen solchen AÄustritt Aus
ihr keinen objektiv rechtfertigenden Grund geben; nıchtsdestoweniger 1St echtlich
und tatsächlich möglich; VO!]  3 der Religionsgesellschaft der Gläubigen dem FO-
mischen Papst kann INa  - sıch trennen. Wenn der Staat Jaubt, weiıl die Kıiırche diese
Möglichkeit C, deswe musse sie schaffen, 1St das ein Irrtum 1m Tatsäch-
lichen; glaubt 1ese Mög iıchkeit schaften können, dann erliegt einem Rechts-
irrtum: diese Möglichkeit schaften verwehrt ıhm seıin Grundgesetz, das die Rege-lun der eıgenen Angelegenheiten der Kırchen diesen selbst Zuwelst un: ıhm versagt.ends grundgesetzwidrig ber handelt der Staat; WEeNnNn verlangt, den Wiıllen,
Aaus der Kırche auszutreten, ıhm gegenüber erklären, un sıch anmadßßt, diese
ıhm gegenüber abgegebene Willenserklärung Rechtswirkungen nüpfen un: dar-
über befinden, wann diese eintreten. Entgegen 1St Iso festzustellen, da{ß
den „durch den Staat ermöglichten Austrıtt“ (105 nıcht gibt früher einmal die
Kirchen gewaltsam Mitglieder sıch SCeZOßCN oder bei sich festgehalten aben, der
ob cs nıcht umgekehrt der Staat Wafr, der sich solches anma{fte (‚cu1us reg10, e1us
rel1g10°), kann auf sich eruhen. Der heutige Staat, der Staat des BGG, raucht den
Austritt nıcht erst TIMNO ichen, un WeNnNn dessen bedürfte, würde seıin Grund-
PESETZ ihm verwehren Is  g] Übergriff in eın Gebiet, für das unzuständig ist. In
vielem anderem, das der Staat 192 1m Einvernehmen mit den Kirchen CUL,
rblickt grundgesetzwidrige Übergriffe; da{fß den 1er vorliegenden Eingriff 1n
die eıgenste Angelegenheit einer Kirche nıcht sıeht, 1St eın erstaunlıcher Mangelder seın Denken kennzeichnenden Folgerichtigkeit.

Allzu Jleichtgläubig stützt gewichtige Aussagen auf einen einzıgen Gewährs-
INann,. Nach ihm ware auch „die Konzilserklärung ber die Religionsfreiheit ıcht
VvVvon Wıdersprüchen frei  < Für dıese immerhin starke Behauptung gegenüber
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einem 1n der BanNzeN Welt hohe Achtung genießenden Dokument hat Böckenförde
als einzıgen Gewährsmann (e  A, Anm 187 b) Da ware doch wohl größere Vorsicht

Platze. 1n. einem anderen Fall Stutzt sıch auf Nur einen Gewährsmann,
Knoll (309), der angeblich „nachgewıesen“ hat, daß „das tLie Gegenteil

wa  . 1St VO  - dem, W 4as bis dahin als richtig galt. Schon die reichl; saloppe Wen-
dung eckt Miıftrauen. Gewiß iSt dem, W as Knoll behauptet (keineswegs „nach-
gewiesen“!) hat, Richtiges. Leider trıfit e A daß die freiheitlichen Flemente
der christlichen Botschaft, WCNn INa  — ausdrücken darf, zeitweılıg A4auUusSs den christ-
lıchen Kirchen ausgewandert un! 1 Liberalısmus Zuflucht efunden hatten.
Es trıfit un War längst VOTLT Knoll bekannt, dafß nıcht iıdea Beweggründe,
sondern höchst materielle Interessen9 die Jahrhundert ZUr le1der ıcht
vollständıgen) Abschaffung des Sklavenhandels geführt haben Nichtsdestoweniger
bleibt bestehen, da{fß es der VO!] Christentum 1n die Welt Gedanke der
Personwürde des Menschen, un War „aller, die Menschenantlitz tragen“, der (3e-
danke nıcht LLUX der Gottebenbildlichkeit, sondern auch der Gottunmittelbarkeit jedes
Menschen WAal, der siıch durchgesetzt hat und eute auch in den christlichen Kirchen
wıeder unbestrittenes Heimatrecht besitzt. Was den speziell VO!  3 der katholischen
Kiırche 1n Angelegenheiten der gesellschaftlichen Ordnung und der „sozialen Tempe-
rierung“ des Kapitalısmus ausgeübten Einflufß angeht, würde sıch verläßlicher als
bei Knoll €15 jelsweise aus den einschlägıgen amtlichen Publikationen der Inter-
nationalen Ar eıtsorganısatıon informieren. Glücklicherweise sind solche Unsach-
lıchkeiten be1 verhältnismäßig selten; alles ın em legt sich eın Ma VO! Zu-
rückhaltung un: Selbstbeherrschung gegenüber eiınem tür iıhn aftektbeladenen Objekt
auf, dem INnan 1Ur seinen Respekt bezeugen kann.

Wer ber staatskirchenrechtliche Fragen der BRD mitdiskutieren will, gut
daran, Eıs Buch studieren; wird ıhn Vor vielen „ungeschützten“ Behauptungen
bewahren. Y Nell-Breuning,

Frielingsdorf, Karl; Auf dem Weg einem Gottesverständnis. Dıie
Gotteslehre des Hirscher als Antwort auf das saäkularısıerte Denken der Ayuf-
klärungszeiıt (Frankfurter Theologische Studien 6) 80 (XI11 199 5.) Frankfurt
1970

Hıiırscher 1St prıimär Moraltheologe SOW 1€e praktischer und reflektierender
Katechet. Dıie vorliegende Arbeit untersucht seine „Gotteslehre“. In der theologischen
Systematık gyehört diese den Aufgaben der Dogmatık. Immerhin wurde Hirscher

seıner Originalıtät 1n der Trinitätslehre beı den Dogmatikern schon VOFr seiner
Renaıissance, den 50er und 600er Jahren uUuNsSeTCcsS Jahrhunderts, zumındest zıtlert.
Man wird ber gerade nach E.s Arbeiıt beachten mussen, daß Hırscher seine (sottes-
lehre 1m wesentlichen 1n einem anderen Rahmen vorgetragen hat als dem der SySTLE-
matischen Dogmatık. Auch tür das Verständnis seiner eigenwilligen Trinitätslehre 1Sst
das nıcht unwichtı Anderseits sınd seine nsäatze für die Gotteslehre, hinter denen
zunächst ein mehr katechetisches Anliıegen steht, doch auch für die systematische Theo-
logie ınteressant, da{fß ıne systematische Darstellung un: Würdigung siıch gelohnt
hat. Der Ausgangs unkt von der Katechetik her führt 1n logischer Konsequenz
einem Gesichts der 1n der heutigen Gottesproblematik ine er-
schätzende Be eutung hat arbeitet 1n seiner Untersuchung

cherschen Gottesverständnisses“ her-„dıe anthropologischen Implikationen des Hırs
AuUs. Dıiıe systematische Gotteslehre bedarf drın end der Beachtung des Menschen als
des Adressaten der Selbstmitteilung Gottes, nı Gott der Anthropologie Nier-

zuordnen, sondern gerade die Rıchtung des souveran liebenden Gottes 4 n
ber eınem VO  3 Menschen erdachten „höchsten Wesen“” deutlich machen können.
Unter der Wucht dıeser Frage hat sich die Befassung miıt der „Gotteslehre“ Hirschers
gelohnt. Es geht dabei weniıger die Entwicklung Hirschers als eine Wertung
des Entwurfs als BaNzZCM.

Der ert. enttaltet seine These von der „christo-trinitarischen Konzentration“ der
Gotteslehre Hiırschers 1n vier Teilen:

Der eıl stellt als Kontrast und Aus ngspunkt das Gottesverständnıis der
katechetischen Schriften der Aufklärungszeıt S Er 1st relatıv ausführlich.
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